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Kommt es am Bauwerk zu Feuchteschäden 
treten diese in vielen Erscheinungsformen 
auf. Wird die erhöhte Feuchte nicht so-
fort abgestellt, sind mikrobielle Schäden 
die unmittelbare Folge. Schimmelpilzbe-
fall ist allenfalls im Endstadium zu sehen, 
als mehr oder weniger starke Verfärbun-
gen und Flecken. Als „Schadensensor“ 
kann auch der Geruchssinn wertvoll sein, 
denn oftmals ist der Schimmelpilzbefall 
zwar nicht sicht- aber riechbar. Die Scha-
denquelle kann dann auf der Rückseite 
von Tapeten, in Leichtbauwänden oder 
im Bodenaufbau liegen. Nichts sehen 
und nichts riechen zu können, bedeutet 
jedoch nicht, dass kein Befall vorliegt. 

Viele Schäden zeigen sich erst durch 
fachkundige Untersuchung am Gebäude. 
Sichtbare Schäden treten, wenn über-
haupt, oftmals erst nach längerer Zeit 
auf. Dann aber haben sich Schimmel-
pilze, Bakterien und Schwämme soweit 
ausgebreitet, dass außerordentlich hohe 
Schadensummen entstehen. Daher ist 
es auch für beteiligte Architekten und 
Ingenieure im Zweifel sinnvoll, einem 
Verdacht sofort nachzugehen.

Allerdings gibt es kein Patentrezept bei 
der Ermittlung von Schadenursachen. Es 
gilt immer, die Vorsicht vor dem ersten 
Anschein zu wahren, denn hier verbergen 
sich oft Fehldiagnosen. Es können immer 
mehrere Ursachen vorliegen, die alle er-
kannt und abgestellt werden müssen. 

Fehlende Baugrunderkundung, unzurei-
chende Planung des Feuchte- und Wär-
meschutzes oder der Luftdichtheit, falsche 
Materialwahl, Versäumnisse bei der Bau-

überwachung und vieles mehr können für 
den Architekten oder Ingenieur zum kos-
tenintensiven Stolperstein werden. Denn 
keine andere Art von Gebäudeschäden 
– den Brandfall ausgenommen – führt 
zu so weitreichenden Folgen wie Feuch-
teschäden und mikrobiellem Befall. Nur 
Kleinstschäden sind mit geringen Mitteln 
effektiv zu beseitigen. Jedoch führen die 
oben aufgeführten Ursachen kaum jemals 
zu Kleinstschäden, so dass auch der po-
tenzielle Haftungsumfang meist groß ist. 

Hohe Forderungen drohen

Neben Gebäudezerstörung, Nutzungs-
ausfall und Wertminderung kommt oft 
auch der gesundheitliche Aspekt zum 
Tragen. Wird hier nicht adäquat reagiert, 
können hohe Forderungen die Folge für 
denjenigen sein, der den Schaden verur-
sacht hat oder haben soll. Denn die Haft-
pflichtversicherer legen immer strengere 
Maßstäbe an, wenn es um die Frage geht, 
ob Schadenersatzforderungen gegen den 
Versicherungsnehmer gedeckt sind. Hier 
spielt auch die Pflicht zur Schadenmini-
mierung eine Rolle.

Umso wichtiger ist es, bei vorhandenem 
oder vermutetem Schaden zügig und an-
gemessen zu handeln. Der gravierendste 
und gleichermaßen oft anzutreffende 
Fehler im Schadenfall ist, dass die Scha-
denursache nicht ermittelt und nicht be-
seitigt wird. Eine technische Trocknung 
kann keinen Nutzen haben, wenn der 
Keller weiter ungehindert Feuchte be-
zieht. Die Gesundheitsgefahr ist nicht 
gebannt, wenn der Schimmelpilzbefall 
nur überstrichen wird. 

Kostenintensiver Stolperstein
Haftungspotenzial bei Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall  - ein Beitrag von Winfried Haas
ESCHBORN. Einen wesentlichen Teil der Schäden an Gebäuden nehmen Feuch-
teschäden, meist in Verbindung mit mikrobiellen Schäden, ein. Derartige Schä-
den bedrohen nicht nur die Bausubstanz und die Gesundheit, sondern sind auch 
besonders tückisch, wenn es um die Haftung der am Bau Beteiligten geht. 

Prinzipiell muss verstanden werden, dass 
Ursachenbeseitigung und Schadenbe-
seitigung zwei getrennte Vorgänge sind. 
Soll Letztere von dauerhaftem Erfolg 
sein, darf Erstere nicht fehlen. Falsches 
Handeln führt nicht nur zum Misser-
folg, sondern eventuell sogar zur Aus-
breitung des Schadens. Die Sanierung 
der Sanierung schlägt dann nicht selten 
mit einem Mehrfachen der ursprüngli-
chen Kosten zu Buche. Hier liegt eben-
falls eine besondere Gefahr für den Pla-
ner und/ oder Bauleiter.

Systematisches Vorgehen

Ist ein Gebäude durch Feuchteschäden 
und mikrobiellen Befall betroffen, muss 
systematisch vorgegangen werden. Je 
frühzeitiger eingegriffen wird, umso ge-
ringer kann im Zweifel der Schaden und 
damit der eventuelle Haftungsumfang 
gehalten werden.

Fehlende Baugrunderkundung, unzureichende Planung des Feuchte- und Wärme-
schutzes oder der Luftdichtheit, falsche Materialwahl, Versäumnisse bei der Bau-
überwachung und vieles mehr können für den Architekten oder Ingenieur zum kos-
tenintensiven Stolperstein werden.  Foto: Sachverständigenbüro Haas & Partner
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I) Die Erstbesichtigung: Schäden an Ge-
bäuden können weder durch Ferndiag-
nose ermittelt noch durch pauschalierte 
Empfehlungen beseitigt werden. Die Be-
sichtigung des Objekts und der Schäden 
ist der erste unerlässliche Schritt auf dem 
Weg zur Problemlösung. 

II) Die Schadenanalyse: Im zweiten 
Schritt ist eine umfassende Schaden-
analyse durchzuführen. Dazu gehört 
die Prüfung der bautechnischen und 
mikrobiologischen Aspekte. Durch den 
Einsatz geeigneter Mess- und Prüfme-
thoden werden die relevanten Parameter 
ermittelt und dokumentiert sowie vor-
handene Belastungen festgestellt. Jedoch 
können Messergebnisse nur ein Teil der 
Untersuchungen sein. Besondere Kennt-
nisse in der Bautechnik,  Bauphysik und 
Baubiologie sind ebenso unverzichtbar 
wie das Einbeziehen der Mikrobiologie. 
Ohne fachgerechte und systematische 

Bauwerksanalytik können die für die Sa-
nierung unverzichtbaren Schlüsse nicht 
gezogen werden. 

III) Die Sanierungsplanung: Nach abge-
schlossener Schadenanalyse ist auf deren 
Basis die konkrete Sanierungsplanung 
zu erstellen. Die Auswahl der Sanie-
rungsverfahren und der einzusetzenden 
Produkte ist zu treffen. Die nötigen Ar-
beitsschritte sind detailliert darzustellen 
und in eine ausführungsfähige Form zu 
bringen. 

IV) Die Durchführung der Sanierung 
mit anschließender Erfolgskontrolle: Die 
Sanierungsarbeiten sind nach den Vor-
gaben der Sanierungsplanung durchzu-
führen. Die Arbeiten sind durch qualifi-
ziertes Fachpersonal zu überwachen und 
zu dokumentieren. Der Sanierungserfolg 
ist eventuell erst einige Zeit später und 
mehrfach durch Messung der dann vor-
handenen mikrobiellen Belastung und 
der Feuchteentwicklung zu überprüfen.

Fazit

Ist ein Gebäude von Feuchteschäden 
und Befall durch Mikroorganismen be-
troffen, muss unverzüglich und richtig 
gehandelt werden. Ignorieren des Scha-
dens oder unzureichende Maßnahmen 
führen meist zu einer Vergrößerung des 
Schadenumfangs und damit des Sanie-
rungsaufwands. Außerdem muss dies als 
gefährlich in Bezug auf die Deckung des 
Schadens durch die Berufshaftpflicht-
versicherung angesehen werden. Richtig 
ist es, unverzüglich einen Spezialisten 
heranzuziehen und das Problem syste-
matisch einzugrenzen und zu beseiti-
gen.

Die Autor des Beitrags, Winfried Haas, 
ist als Bausachverständiger tätig. 


